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A. Einführung in das Thema

§ 1 Einleitung

I. Problemstellung

Kunstgegenstände sind in vielerlei Hinsicht besonders und einzigartig. Als körper-
liche Gegenstände stellen sie Sachen im Sinn des §  90 BGB dar und unterfallen 
daher denselben Regeln wie Massenprodukte und Alltagsgegenstände. Im Gegen-
satz zu diesen Sachen verlieren sie mit der Zeit regelmäßig nicht an Funktion und 
Wert. Im Gegenteil, als Zeugnis vergangener Zeiten und fremder Kulturen dienen 
sie nicht nur der Forschung und Bildung der Allgemeinheit1. Ihre Einzigartigkeit 
bringt mitunter immense Wertsteigerungen mit sich. Seit jeher ist man darauf be-
dacht, ihre Substanz zu erhalten und für nachfolgende Generationen zu bewahren. 
So überleben Kunstgegenstände ihre ursprünglichen Eigentümer, werden von Ge-
neration zu Generation weitergereicht und durchlaufen in ihrem Leben viele Besitz- 
und Eigentumswechsel. Ihre Langlebigkeit und die häufigen Besitzwechsel bringen 
aber nicht nur den Erhalt für kommende Generationen mit sich, sondern auch eine 
Verdunkelung vergangener und bestehender Rechtsverhältnisse. Während das 
Grundbuch im Liegenschaftsrecht Aufschluss über zurückliegende Übertragungs-
akte gibt, ist eine derartige Dokumentation dem Fahrnisrecht bis auf wenige Aus-
nahmen, wie etwa dem Kraftfahrzeugbrief, unbekannt. So ergeben sich vor allem 
bei älteren Kunstgegenständen häufig Undurchsichtigkeiten, die das Nachzeichnen 
ihrer Wege schwierig bis unmöglich machen2.

Verstärkt wird diese Problematik durch die gestiegene Kunstkriminalität, die mit 
der boomenden Entwicklung des Kunstmarktes im 20. Jahrhundert einherging3. 

1 Knott, S.  21.
2 Wie schwierig es sein kann, nach mehreren Jahrzehnten die Eigentumsverhältnisse an Kunst-

gegenständen aufzuklären, wird an dem jüngsten Beispiel, dem sog. „Schwabinger Kunstfund“, 
deutlich. Cornelius Gurlitt, der Sohn des Kunsthändlers Dr. Hildebrand Gurlitt, hatte u. a. in sei-
ner Schwabinger Privatwohnung über 1.000 Kunstwerke bedeutender Künstler wie Pablo Picasso, 
Henri Matisse und Max Liebermann aufbewahrt. Hildebrand Gurlitt war einer der Kunsthändler, 
die im Auftrag der Nationalsozialisten mit der sog. „entarteten Kunst“ handeln durften und im 
großen Stil Kunstwerke von verfolgten jüdischen Sammlern erwarben. Die Gemälde wurden bei 
einer wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung durchgeführten Durchsuchung im Februar 
2012 in Gurlitts Wohnung entdeckt. Vgl. dazu Gezer, Spiegel 47/2013, S.  126 ff.; Gorris/Knöfel 
u. a., Spiegel 47/2013, S.  132 ff.; Krischer/Röll, Focus 45/2013, S.  64 ff.

3 Vgl. Müller-Katzenburg, NJW 1999, 2551.



2 A. Einführung in das Thema

Immer wieder tauchen daher auch im legalen Kunsthandel Objekte auf, die ihrem 
ursprünglichen Eigentümer gestohlen wurden oder auf sonstige Weise abhandenge-
kommen sind. Wie zahlreiche Beispiele von Restitutionsprozessen zeigen, spielt 
dann die Klärung der Eigentumsfrage selbst nach mehreren Jahrzehnten die ent-
scheidende Rolle4. Auch wenn es den klagenden Erben in Restitutionsprozessen in 
erster Linie häufig weniger um den Kunstgegenstand selbst als um die Anerkennung 
widerfahrenen Unrechts und den rein finanziellen Aspekt gehen dürfte, ist der Kon-
flikt der sich gegenüberstehenden Eigentümer- und Erwerberinteressen bei Kunst-
gegenständen regelmäßig besonders schwerwiegend. Denn im Unterschied zu ver-
tretbaren Massenprodukten des Alltags, bei denen das Erhaltungsinteresse des Ei-
gentümers aufgrund der unproblematischen Ersetzbarkeit nur von sekundärem 
Belang sein wird, kann dies bei Kunstgegenständen nicht in gleichem Maß gelten5. 
Hier wird der ursprüngliche Eigentümer ein besonders hohes Interesse an der Wie-
dererlangung dieses Einzelstücks haben und sich mit einem gegebenenfalls beste-
henden, aber schwächeren schuldrechtlichen Anspruch selten zufriedengeben wol-
len6. Zwar ist ein gutgläubiger Erwerb gestohlener Sachen nach deutschem Sachen-
recht grundsätzlich nicht möglich und der Eigentümer in diesem Fall stärker 
geschützt als der Erwerber. Doch wird dieser Schutz gerade beim Handel mit Kunst-
gegenständen empfindlich geschwächt. So werden Kunstgegenstände und Kultur-
güter besonders häufig im Rahmen von Kunstauktionen veräußert, die regelmäßig 
als öffentliche Versteigerung nach §  935 II BGB auch den gutgläubigen Erwerb ge-
stohlener Kunstgegenstände ermöglichen. All dies lässt den gutgläubigen Erwerb 
sowie den Eigentumserwerb durch Zeitablauf im Wege der Ersitzung als dem 
Kunsthandel immanentes Problem besonders untersuchenswert erscheinen7. 

II. Gang der Untersuchung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der aufgezeigten sachenrechtlichen Proble-
matik des gutgläubigen Eigentumserwerbs und der Ersitzung von Kunst- und Kul-
turgütern8 insbesondere unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten 
im Kunsthandel. Dabei sollen zunächst die im Kunsthandel bestehenden Möglich-
keiten und Maßnahmen zur Vermeidung der Verfügung durch Nichtberechtigte auf-
gezeigt werden, bevor im Anschluss vor allem unter Berücksichtigung der nationa-

4 Als Beispiel möge hier nur die Restitution von Ernst Ludwig Kirchners „Berliner Straßensze-
ne“ genannt sein. Vgl. dazu Schultz, Weltkunst 2007, 82; Thibaut, Weltkunst 2006, 98.

5 Kunze, S.  208.
6 Vgl. auch Schack, Kunst und Recht, S.  249.
7 Auf in diesem Zusammenhang ebenso interessante Fragen wie etwa die Verjährung von Her-

ausgabeansprüchen kann in dieser Arbeit nicht eingegangen werden.
8 Der in dieser Arbeit verwendete Begriff des Kunstgegenstandes ist dabei weit auszulegen und 

wird bisweilen synonym mit dem des Kulturguts gebraucht. Die sachenrechtliche Untersuchung 
dieser Arbeit bezieht sich mithin auf alle Gegenstände, die typischerweise auf dem Kunstmarkt 
gehandelt werden, insbesondere Gemälde, aber auch historische Gegenstände wie Musikinstru-
mente und Bücher.  
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len Rechtsprechung untersucht werden soll, welche rechtlichen Anforderungen an 
den gutgläubigen Eigentumserwerb und die Ersitzung von Kunstgegenständen ge-
stellt werden. Schließlich wird in die Untersuchung auch ein europarechtlicher 
 Aspekt eingebettet, indem näher betrachtet wird, ob der Draft Common Frame of 
Reference hinsichtlich der genannten Problematik anderen Lösungsansätzen folgt 
und gegebenenfalls befriedigendere Lösungen als das bestehende deutsche Sachen-
recht bieten kann. Schlussendlich sollen die entscheidenden Ergebnisse der Arbeit 
in Thesen zusammengefasst werden.

§ 2 Der Kunstmarkt

I. Entwicklung des Kunsthandels 

Allgemein wird unter einem „Markt“ für ein bestimmtes Gut das Zusammentreffen 
von Angebot und Nachfrage verstanden9. In Anlehnung an diese allgemeine Defini-
tion lässt sich der Kunstmarkt als ökonomischer Ort des Austausches bildender 
Kunst10, als „paradoxe Einheit aus ästhetischen und ökonomischen Bedürfnissen“11 
bezeichnen. 

Für die Entstehung des Kunsthandels war zunächst die Entwicklung vom örtlich 
gebundenen Kunstwerk zur umlauffähigen Ware von entscheidender Bedeutung. 
Im 15. und 16. Jahrhundert änderte sich die Beziehung der Menschen zur Kunst. 
Hatten die Hauptmotive zunächst eine starke kirchliche und sakrale Prägung, stieg 
nach der Reformation die Nachfrage nach kleinformatigen Bildern mit weltlichen 
Themen12. Mit der Verweltlichung der Kunst und der Abkehr vom Altar- hin zum 
Tafelbild ging auch eine größere Mobilität der Kunstwerke einher13. Die Auftrags-
fertigung verlor zunehmend an Bedeutung und Künstler begannen, ihre Werke am 
Geschmack des breiten Publikums auszurichten, um finanziellen Erfolg zu haben14. 
Kunstwerke wurden zur handelbaren Ware15. Neben Italien und Frankreich existier-
te seit dem 15. Jahrhundert vor allem in den Niederlanden ein florierender Kunst-
markt. Hier musste für den auf dem Handel beruhenden Reichtum eine neue An-
lagemöglichkeit gefunden werden, da wegen der relativ geringen Fläche des Landes 
Immobilien nur in begrenztem Umfang in Frage kamen16. In England begann sich 
schließlich um 1680 nach Aufhebung der puritanischen Gesetze Oliver Cromwells, 
die den Import von Kunst untersagt hatten, ein blühender Kunstmarkt zu bilden. 

9 Christopherson, S.  6.
10 Christopherson, S.  6.
11 Herchenröder, Die Kunstmärkte, S.  9.
12 Vgl. Schack, Kunst und Recht, S.  56.
13 Vgl. auch Schack, Kunst und Recht, S.  56; Christopherson, S.  8 f.
14 Schack, Kunst und Recht, S.  56.
15 Christopherson, S.  9.
16 Vgl. Boll, S.  14.


